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► Nr.  VO/2025/13899
öffentlich

Lübeck, 20.01.2025

Anfrage 

Bearbeitung: Andrea Gaidetzka (E-Mail: andrea.gaidetzka-luebeck@afd-sh.de Telefon: 122-
1056)

Anfrage des BM Markus Stappen gem. §16 GO: Leistungsempfän-
ger für Arbeiten bei kommunalen, staatlichen oder gemeinnützigen 
Trägern
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

30.01.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Anfrage:
Gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zwei-
tes Buch (II) – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende, ist es möglich, Leistungs-
empfänger Arbeiten bei kommunalen, staatlichen oder gemeinnützigen Trägern zuzuweisen.

Wird dies in Lübeck praktiziert?

Wenn ja, wie ist hier die zahlenmäßige Aufteilung zwischen den beiden Gruppen?

Wenn nein, warum wird dies nicht gemacht?

Begründung:

Anlagen:
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